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Newsletter 13 
 
Insolvenzverwaltung plant Abschlagsverteilung im 1. Quartal 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zu dem Insol-
venzverfahren über das Vermögen der S.A.G. Solarstrom AG geben. 
 
In dem letzten Newsletter hatten wir Sie über den Verkauf des operativen Geschäfts 
der S.A.G. und der zugehörigen Vermögenswerte an die SF Clean Energy Gruppe 
unterrichtet. Der Kaufpreis in Höhe von 65 Mio. Euro ist nun auf einem Treuhand-
konto der Insolvenzverwaltung eingegangen. Der Insolvenzverwalter Herr Rechts-
anwalt Dr. Jörg Nerlich plant nun eine Teilausschüttung bzw. Abschlagsverteilung, 
welche im 1. Quartal 2015 erfolgen soll. Der Umfang der Abschlagsverteilung wird 
noch geprüft und steht aktuell noch nicht fest. Weiterhin geprüft wird auch die 
bestmögliche Verwertung der verbleibenden Vermögensgegenstände, welche bisher 
nicht veräußert wurden. Es handelt sich hierbei vor allem um kleinere ausländische 
Tochterunternehmen. 
 
Die SdK begrüßt die Abschlagsverteilung. Diese wird Ihnen analog zu einer Zins-
zahlung direkt auf dem zu Ihrem Depot gehörendem Verrechnungskonto gutge-
schrieben. Auf diese Weise erhalten die Gläubiger eine erste Zahlung aus der Insol-
venzmasse. Nach unserer Einschätzung ist ein Ende des Insolvenzverfahrens noch 
nicht abzusehen; der Umstand, dass der Aufwand einer Abschlagsverteilung unter-
nommen wird, deutet nach unserer Einschätzung darauf hin, dass die Insolvenzver-
waltung jedenfalls nicht in nächster Zeit mit einer Beendigung des Verfahrens rech-
net. Denn in diesem Fall, hätte der Betrag zugleich mit der Schlussverteilung ausge-
zahlt werden können. Abschlagszahlungen sind regelmäßig mit einem hohen Auf-
wand für die Insolvenzverwaltung verbunden. 
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern wie immer gerne zur Verfügung. 
 
München, 12. Februar 2015 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der S.A.G. Solarstrom AG!  
 


